
SICHERHEITSDATENBLATT
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
 

Bearbeitungsdatum: 21.07.2020
Druckdatum: 08.10.2020
Version: 2,03
 

Seite 1/10

beko TecLine Spezial-Kalklöser

de / DE
GeSi.de

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

beko TecLine Spezial-Kalklöser
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Reinigungsmittel, sauer: Zum Entfernen von Kalk, Beton und Rost

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Händler):
beko GmbH
Rappenfeldstraße 5
86653 Monheim
Germany
Telefon: +49-9091-90898-0
Telefax: +49-9091-90898-29
E-Mail: info@beko-group.com
Webseite: www.beko-group.com

1.4. Notrufnummer
Giftnotruf Mainz, 24h: +49 (0) 6131/19240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungs-
verfahren

Akute Toxizität (oral)  (Acute Tox. 4) H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 
(Skin Corr. 1B)

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut
und schwere Augenschäden.

Akute Toxizität (inhalativ) 
(Acute Tox. 4)

H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHS05
Ätzwirkung

GHS07
Ausrufezeichen

Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

Ergänzende Gefahrenmerkmale
EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.
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Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise Prävention
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion
P301 + P330 +
P331

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P303 + P361 +
P353

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305 + P351 +
P338

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.

Sicherheitshinweise Lagerung
P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Zusätzliche Hinweise:
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Ameisensäure
N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniumcarbonat

2.3. Sonstige Gefahren
Andere schädliche Wirkungen:
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidenti-
fikatoren

Stoffname
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Konzen-
tration

CAS-Nr.: 64-18-6
EG-Nr.: 200-579-1

Ameisensäure
Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A
H302-H314-H331
Zusätzliche Hinweise: Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß
Verordnung EG Nr. 648/2004:
< 5% kationische Tenside

70 – ≤ 95
%

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Nach Einatmen:
Für Frischluft sorgen. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Hautkontakt:
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Polyethylenglykol, anschließend mit viel Wasser.
Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser
spülen und Augenarzt aufsuchen.
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Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspülen und 1 Glas Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen.
Mögliche schädliche Wirkungen auf den Menschen und mögliche Symptome: Magenperforation.
Sofort Arzt hinzuziehen.
Kein Neutralisationsmittel trinken lassen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Wassersprühstrahl, Schaum, Löschpulver
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Löschmittel:
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht entzündbar.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Keine Daten verfügbar

5.4. Zusätzliche Hinweise
Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in
Notfällen anzuwendende Verfahren
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen
und Kleidung vermeiden.

6.1.2. Einsatzkräfte
Persönliche Schutzausrüstung:
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich.
Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung:
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.5. Zusätzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang:
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.

Brandschutzmaßnahmen:
Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von
Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:
Behälter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur
berechtigten Personen zugänglich ist. Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an
kritischen Punkten sorgen.

Zusammenlagerungshinweise:
Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Lagerklasse: 8A – Brennbare ätzende Stoffe
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:
Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Empfehlung:
Entkalker

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche
Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter
8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp
(Herkunfts-
land)

Stoffname ① Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
② Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
③ Momentanwert
④ Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
⑤ Bemerkung

IOELV (EU) Ameisensäure
CAS-Nr.: 64-18-6

① 5 ppm (9 mg/m³)

TRGS 900 (DE) Ameisensäure
CAS-Nr.: 64-18-6

① 5 ppm (9,5 mg/m³)
② 10 ppm (19 mg/m³)

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verfügbar
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8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Stoffname DNEL Wert ① DNEL Typ

② Expositionsweg
Ameisensäure
CAS-Nr.: 64-18-6

9,5 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② inhalativ, langfristig, systemisch

Ameisensäure
CAS-Nr.: 64-18-6

3 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② inhalativ, langfristig, systemisch

Ameisensäure
CAS-Nr.: 64-18-6

19 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② inhalativ, kurzfristig, systemisch, (akut)

Ameisensäure
CAS-Nr.: 64-18-6

9,5 mg/m³ ① DNEL Verbraucher
② inhalativ, kurzfristig, systemisch, (akut)

Ameisensäure
CAS-Nr.: 64-18-6

9,5 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② inhalativ, langfristig, lokal

Ameisensäure
CAS-Nr.: 64-18-6

3 mg/m³ ① DNEL Verbraucher
② inhalativ, langfristig, lokal

Ameisensäure
CAS-Nr.: 64-18-6

19 mg/m³ ① DNEL Arbeitnehmer
② inhalativ, kurzfristig, lokal, (akut)

Ameisensäure
CAS-Nr.: 64-18-6

9,5 mg/m³ ① DNEL Verbraucher
② inhalativ, kurzfristig, lokal, (akut)

Stoffname PNEC Wert ① PNEC Typ
Ameisensäure
CAS-Nr.: 64-18-6

2 mg/l ① PNEC Gewässer, Süßwasser

Ameisensäure
CAS-Nr.: 64-18-6

0,2 mg/l ① PNEC Gewässer, Meerwasser

Ameisensäure
CAS-Nr.: 64-18-6

7,2 mg/l ① PNEC Kläranlage

Ameisensäure
CAS-Nr.: 64-18-6

13,4 mg/kg ① PNEC Sediment, Süßwasser

Ameisensäure
CAS-Nr.: 64-18-6

1,34 mg/kg ① PNEC Sediment, Meerwasser

Ameisensäure
CAS-Nr.: 64-18-6

1,5 mg/kg ① PNEC Boden

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/
Aerosol nicht einatmen.

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

 
Augen-/Gesichtsschutz:
Geeigneter Augenschutz: Korbbrille

Hautschutz:
Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-
Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind
in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch
auszuwählen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe
für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. (Butylkautschuk: 0,7mm
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) > 480 min

Benutzung von Schutzkleidung
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Atemschutz:
Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

Sonstige Schutzmaßnahmen:
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen, ggf. duschen. Am Arbeitsplatz nicht
essen, trinken, rauchen, schnupfen.

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aussehen

Aggregatzustand: Flüssig Farbe: rot
Geruch: stechend

Sicherheitsrelevante Basisdaten
Parameter bei

°C
Methode Bemerkung

pH-Wert < 1 20 °C
Schmelzpunkt nicht bestimmt
Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich ≈ 105 °C
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
Flammpunkt > 63 °C
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Selbstentzündungstemperatur nicht

anwendbar
Obere/untere Entzündbarkeits-
oder Explosionsgrenzen

Untere Explosionsgrenze: 14,9;
Obere Explosionsgrenze: 47,6

Dampfdruck nicht bestimmt
Dampfdichte nicht bestimmt
Dichte 1,17 g/cm³
Schüttdichte nicht bestimmt
Wasserlöslichkeit leicht löslich
Verteilungskoeffizient n-Octanol/
Wasser

nicht bestimmt

Viskosität, dynamisch nicht bestimmt
Viskosität, kinematisch nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilität
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
Bei Erwärmung: langsame Zersetzung. Zersetzungstemperatur (°C): > 170

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Exotherme Reaktion mit: Alkalien (Laugen). Starke Entwicklung von Wasserstoff bei Kontakt mit
amphoteren Metallen (z.B. Aluminium, Blei, Zink) möglich - Explosionsgefahr!

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
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10.5. Unverträgliche Materialien
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

CAS-Nr. Stoffname Toxikologische Angaben
64-18-6 Ameisensäure LD50 oral:

730 mg/kg (Ratte) OECD 401
LC50 Akute inhalative Toxizität (Dampf):

7,85 mg/l 4 h (Ratte)

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzellmutagenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:
Wirkt ätzend auf die Atemwege.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Zusätzliche Angaben:
Das Gemisch ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität

CAS-Nr. Stoffname Toxikologische Angaben
64-18-6 Ameisensäure LC50: 130 mg/l 4 d (Fisch, Brachydanio rerio (Ze

brabärbling))
ErC50: 1.240 mg/l 3 d (Alge/Wasserpflanze)
EC50: 365 mg/l 2 d (Krebstiere, Daphnia magna
(Großer Wasserfloh))
NOEC: 102 mg/l 21 d (Krebstiere, Daphnia
magna (Großer Wasserfloh))

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Zusätzliche Angaben:
Das Produkt wurde nicht geprüft.

Ameisensäure:
70d, OECD 301E
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12.3. Bioakkumulationspotenzial
CAS-Nr. Stoffname Log KOW Biokonzentrationsfaktor (BCF)
64-18-6 Ameisensäure -2,1 3,2

12.4. Mobilität im Boden
Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
CAS-Nr. Stoffname Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
64-18-6 Ameisensäure —

Das Produkt wurde nicht geprüft.
12.6. Andere schädliche Wirkungen
Das Produkt ist nicht: Ökotoxisch
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen
Vorschriften.

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV
Abfallschlüssel Produkt:

20 01 14 * Säuren
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Abfallschlüssel Verpackung:
15 01 10 * Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe

verunreinigt sind
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Abfallbehandlungslösungen
Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Mit reichlich Wasser abwaschen. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt
werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/
RID)

14.1. UN-Nr.
UN 3412

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
AMEISENSÄURE

14.3. Transportgefahrenklassen

8

14.4. Verpackungsgruppe
II
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Landtransport (ADR/
RID)

14.5. Umweltgefahren
Keine Daten verfügbar

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge
(LQ): 1L
Freigestellte Mengen
(EQ): E2
Gefahr-Nr. (Kemler-
zahl): 80
Klassifizierungscode:
C3
Tunnelbeschrän-
kungscode: (E)
Bemerkung: Beförder
ungskategorie: 2

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens
73/78 und gemäß IBC-Code
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Vorschriften
Sonstige EU-Vorschriften:
Zu beachten: Verordnung (EG) Nr. 850/2004 [POP-Verordnung], 79/117/EEC, 689/2008/EC

15.1.2. Nationale Vorschriften
 [DE] Nationale Vorschriften

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung
Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten

Wassergefährdungsklasse (WGK)
WGK:
1 - schwach wassergefährdend

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen
Selbsteinstufung gemäß AwSV (Stoff).
Kenn-Nummer gemäß Katalog wassergefährdender Stoffe: 210

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
16.1. Änderungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.2. Abkürzungen und Akronyme
Abkürzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine Daten verfügbar
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16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Gefahrenklassen und Gefahren-
kategorien

Gefahrenhinweise Einstufungs-
verfahren

Akute Toxizität (oral)  (Acute Tox. 4) H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 
(Skin Corr. 1B)

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut
und schwere Augenschäden.

Akute Toxizität (inhalativ) 
(Acute Tox. 4)

H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

16.5. Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
Gefahrenhinweise
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H331 Giftig bei Einatmen.

16.6. Schulungshinweise
Keine Daten verfügbar

16.7. Zusätzliche Hinweise
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach besten Wissen unseren Erkenntnissen
bei Drucklegung.
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